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Verteilung der Altersrenten im Zugang, West- und Ostdeutschland 2024 
monatliche Zahlbeträge am Jahresende; Männer und Frauen, Anteil in %
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Verteilung der Altersrenten im Rentenzugang nach Geschlecht, West- und Ostdeutschland 2024 

Bei der Verteilung der Renten auf einzelne Zahlbetragsgruppen ist zwischen Bestandsrenten und Zugangsrenten zu unterscheiden. In der Abbil-

dung wird die Verteilung der im Jahr 2024 neu zugegangenen Altersrenten verdeutlicht. Im Unterschied zu Abbildung VIII.24a_b geht es hier also 

nicht um die Gesamtheit der Versichertenrenten im Bestand, sondern allein um die Altersrenten, die im Verlauf des Jahres 2024 neu bewilligt 

worden sind (zu den neu zugehenden Erwerbsminderungsrenten vgl. Abbildung VIII.41). Unterschieden wird zwischen West und Ost, da diese 

Abweichungen in der zusammenfassenden Abbildung (vgl. Abbildung VIII.25) eingeebnet werden  

Für Westdeutschland lassen sich folgende Aussagen treffen: 

- Niedrige Rentenzahlbeträge haben auch bei den im Jahr 2024 eine erhebliche Bedeutung, mit einem deutlichen Unterschied zwischen den 

Geschlechtern: 2024 erhielten 32,5 % aller Frauen eine neu gezahlte Altersrente unterhalb von 600 Euro. Umgekehrt erreichten nur 29,6 % 

der Frauen eine Rentenhöhe von mehr als 1.200 Euro, während der Großteil der Männer (59 %) oberhalb dieser Grenze lag.  

- Höhere Renten, also Renten von über 1.800 Euro im Monat, werden zu 31,2 % überwiegend an Männer gezahlt. Der Anteil der Frauen liegt 

bei lediglich 7,3 %. 

- Und auch bei den Zugangsrenten gilt, dass es auch im Zugang wirklich hohe Altersrenten von über 3.000 Euro nicht gibt: Nur etwas besser 

sieht es aus, wenn die Rentenspanne von 2.400 Euro und mehr betrachtet wird: Hier finden sich 9,6 % der Männer, aber lediglich 1,1 % der 

Frauen.  

 

In Ostdeutschland zeigen sich bei den Zugangsrenten – wie schon bei den Bestandsrenten – deutlich andere Verteilungsstrukturen:  

- Niedrige Rentenzahlbeträge haben im Unterschied zu Westdeutschland eine geringere Bedeutung: 2024 erhielten 10,3 % aller Frauen eine 

neu gezahlte Altersrente unterhalb von 600 Euro – gegenüber 35,9 % in den alten Ländern. Und der Bezug von Renten mit einem Betrag von 

1.200 Euro und mehr fällt zwischen Männern (54,7 %) und Frauen (46,5 %) merklich gleichmäßiger aus als im Westen.  

- Höhere Renten, also Zugangsrenten von über 1.800 Euro im Monat, fallen in den neuen Bundesländern seltener an als in den alten Bundes-

ländern (17,1 % bei den Männern und 14,8 % bei den Frauen). 

- Erst recht für Ostdeutschland lässt sich feststellen, dass von wirklich hohen Altersrenten keine Rede sein kann: Leistungen in Höhe von über 

2.400 Euro erhalten 3,9 % der Männer und 2,0 % der Frauen. 

 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII24a_b.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII41.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII25.pdf
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Unterschiede zwischen Bestands- und Zugangsrenten 

Vergleicht man die Struktur der Zugangs- mit den Bestandsrenten fallen insbesondere folgende Unterschiede auf: 

- In Westdeutschland treten niedrige Renten an Frauen auch im Zugang (unter 600 Euro) mit einem Anteil von 32.5 % lediglich etwas seltener 

auf als im Bestand (35,5 %). Auch bei den Männern sind die Unterschiede nicht gravierend (Bestand: 19,7 %, Zugang: 22,2 %). Bei den Renten 

im mittleren Bereich (über 1.200 Euro) verbessert sich die Situation bei den Frauen etwas (Zugang 29,6 %; Bestand 25,5 %).  

- In Ostdeutschland sind im Bestand wie im Zugang Niedrigrenten von bis zu 600 Euro deutlich weniger häufig als in den alten Ländern zu 

finden. Allerdings zeigt sich bei den Frauen ein starker Anstieg (Zugang 10,3 %, Bestand 4,3 %). Dies betrifft auch die Männer (Zugang 13,1 

%, Bestand 3,9 %).  

 

Niedrigrenten in Ost- und Westdeutschland 

Bei der Suche nach den Ursachen für die hohe Verbreitung von sehr niedrigen Altersrenten auch im Rentenzugang kann die Kurzanalyse der 

Rentenbestandsdaten weitgehend wiederholt werden. Denn vereinfacht dargestellt errechnet sich die Höhe einer monatlichen Altersrente aus 

der Multiplikation der Summe der persönlichen Entgeltpunkte mit dem im Auszahlungsjahr geltenden aktuellen Rentenwert. Niedrige Entgelt-

punkte wiederum sind Folge von nur kurzen Versicherungszeiten und/oder von nur niedrigen versicherungs- und beitragspflichtigen Einkommen 

(gemessen am Durchschnittseinkommen der jeweiligen Jahre), sind also Spiegelbild der Erwerbsbiografie. Bestimmte Konstellationen von Er-

werbsbiografien erweisen sich für das Auftreten von neu bewilligten Niedrigrenten als typisch:  

Die hohe Verbreitung von niedrigen Altersrenten im Rentenzugang, die im Wesentlichen Folge von kurzen Versicherungszeiten und niedrigen 

Einkommen sind und sich in der Summe der persönlichen Entgeltpunkte widerspiegeln, kann mehrere Ursachen haben:  

- Bei den Männern ist u.a. anzunehmen, dass Selbstständige und auch Beamte, die für eine nur kurze Zeit versicherungspflichtig beschäftigt 

waren, eine Niedrigrente beziehen. Entscheidend sind für diese Gruppen die Alterseinkommen aus der Beamtenversorgung oder aus den 

Versorgungswerken der freien Berufe. Die Renten aus der Gesetzlichen Rentenversicherung fungieren nicht als die Haupteinkommensquelle 

im Alter, sondern haben nur eine Ergänzungsfunktion, wobei die Beamtenpensionen ein deutlich höheres Leistungsniveau als die Renten aus 

der GRV aufweisen (vgl. Abbildung VIII.24). Da es in der vormaligen DDR keinen Beamtenstatus gab (Verbeamtungen gewinnen seit der 

Vereinigung langsam an Bedeutung) und auch keine besondere Alterssicherung für Selbstständige/Freiberufler), handelt es sich hier um einen 

Tatbestand, der weit überwiegend Westdeutschland betrifft. 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII24.pdf
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- Die Migration von Ausländer*innen betrifft zwar überwiegend Menschen im jüngeren und mittleren Lebensalter. Da aber viele Migrant*innen 

erst im höheren Alter eine versicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland aufnehmen (können), laufen sie Gefahr beim Altersübergang 

eine nur niedrige Rente zu erhalten.  

- Die Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt in den zurückliegenden Jahren (Langzeitarbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Niedrig-

löhnen) machen sich bemerkbar. Untern den in den Rentenbezug nachrückenden Jahrgängen finden sich vermehrt Versicherte, auch Männer, 

mit nur wenigen Entgeltpunkten. Das gilt im besonderen Maße für Ostdeutschland, war doch der Arbeitsmarkt in den neuen Ländern über viele 

Jahre hinweg durch Massenarbeitslosigkeit und durch den vorzeitigen Berufsausstieg gerade der älteren Beschäftigten gekennzeichnet.  

- Der vorzeitige Bezug einer Altersrente ist mit Abschlägen verbunden, die den Rentenzahlbetrag mindern. In Ostdeutschland werden die Renten 

besonders häufig durch Abschläge gekürzt Im Rentenbestand hingegen spielen Abschläge bei den sehr alten Rentnerinnen und Rentnern 

keine Rolle, weil es diese bei deren Renteneintritt noch nicht gab. 

- Bei den Frauen weicht das Erwerbsverhalten auch der jüngeren, ins Rentenbezugsalter nachrückenden Frauenkohorten immer noch von dem 

der Männer ab. Kürzere Beschäftigungs- und Versicherungszeiten, Teilzeitarbeit wie auch eine schlechtere Einkommensposition sind die 

Regel (vgl. Abbildung VIII.31). In den neuen Bundesländern sind diese geschlechtsspezifischen Unterschiede merklich schwächer ausgeprägt, 

da die Erwerbsmuster von Frauen in der vormaligen DDR durch eine dauerhaft hohe Erwerbsbeteiligung und Vollzeitarbeit gekennzeichnet 

waren und mehrheitlich auch noch sind.  

 

Hohe Renten - Fehlanzeige 

Wie beim Bestand so sind auch beim Zugang wirklich hohe Renten kaum anzutreffen (vgl. ausführlich Abbildung VIII.24).  

 

Rentenhöhe und Altersarmut 

Der Bezug einer niedrigen Rente aus der Gesetzlichen Rentenversicherung darf allerdings nicht mit einem niedrigen Alterseinkommen oder gar 

mit Altersarmut gleichgesetzt werden (vgl. ausführlich Abbildung VIII.24).  

 

  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII31.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII24.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII24.pdf
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Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen aus der Rentenzugangsstatistik der Deutschen Rentenversicherung. Ausgewiesen werden die Rentenzahlbeträge. Das 

heißt, dass die Bruttorenten um die Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner und zur sozialen Pflegeversicherung vermindert sind (2024 in 

der Höhe von knapp 12 %). Nicht berücksichtigt sind hingegen die möglichen Steuerabzüge.  

Beim Vergleich zwischen den alten und den neuen Bundesländern ist zu beachten, dass das zwischen Ost und West abweichende Rentenrecht 

mittlerweile überwunden ist. Das Leistungsniveau im Osten war niedriger, da die Entgeltpunkte geringer bewertet wurden. Der aktuelle Renten-

wert gilt nun einheitlich (vgl. Abbildung VIII.100 und Abbildung VIII.27).  

Erfasst sind hier nur die Altersrenten. Die Erwerbsminderungsrenten werden gesondert ausgewiesen (vgl. Abbildung VIII.41).  

 

Stand der Bearbeitung: 06.08.2025 

 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII100.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII27.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII41.pdf
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